
1.1. In den Teilbereichen MI 1.1, 1.2, 1.3 sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 sind folgende Nutzungen zulässig:In den Teilbereichen MI 1.1, 1.2, 1.3 sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 sind folgende Nutzungen zulässig:
-- WohngebäudeWohngebäude
-- Geschäfts- und BürogebäudeGeschäfts- und Bürogebäude
-- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des BeherbergungsgewerbesEinzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
-- sonstige Gewerbebetriebesonstige Gewerbebetriebe
-- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche ZweckeAnlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
-- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die überwiegend Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die überwiegend 
durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

2.2. Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass Tankstellen und Gartenbaubetriebe in den Teilbereichen MI 1.1, 1.2,Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass Tankstellen und Gartenbaubetriebe in den Teilbereichen MI 1.1, 1.2,
1.3 sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 nicht zulässig sind.1.3 sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 nicht zulässig sind.

3.3. Nach § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne desNach § 1 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass die ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstätten im Sinne des
§ § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 Absatz 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teilen des MI 1.1, 1.2, 1.34a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO außerhalb der in § 6 Absatz 2 Nr. 8 BauNVO bezeichneten Teilen des MI 1.1, 1.2, 1.3
sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.sowie MI 2.1, 2.2. und 2.3 nicht Bestandteil des Bebauungsplanes werden.

4.4. In den Teilbereichen MI 3 und MI 4 sind folgende Nutzungen zulässig:In den Teilbereichen MI 3 und MI 4 sind folgende Nutzungen zulässig:
-- WohngebäudeWohngebäude
-- Geschäfts- und BürogebäudeGeschäfts- und Bürogebäude
-- Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des BeherbergungsgewerbesEinzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes
-- sonstige Gewerbebetriebesonstige Gewerbebetriebe
-- Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche ZweckeAnlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
-- TankstellenTankstellen
-- Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die überwiegend Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO in den Teilen des Gebietes, die überwiegend 
durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.durch gewerbliche Nutzungen geprägt sind.

5.5. Nach § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass Gartenbaubetriebe in den Teilbereichen MI 3 und MI 4 nicht zulässigNach § 1 Abs. 5 BauNVO wird festgesetzt, dass Gartenbaubetriebe in den Teilbereichen MI 3 und MI 4 nicht zulässig
sind.sind.

6.6. Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtung“ sind folgende Nutzungen Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Betreutes Wohnen und Pflegeeinrichtung“ sind folgende Nutzungen 
zulässig:zulässig:

-- Gebäude zum Wohnen in einer pflegerisch betreuten WohnformGebäude zum Wohnen in einer pflegerisch betreuten Wohnform
-- Anlagen und Einrichtungen für die Heilbehandlung und Einrichtungen der stationären und ambulantenAnlagen und Einrichtungen für die Heilbehandlung und Einrichtungen der stationären und ambulanten
medizinischen Versorgungmedizinischen Versorgung
-- Läden und Gaststätten, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenLäden und Gaststätten, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen
-- Räume und Gebäude für freie Berufe des Gesundheits- und HeilwesensRäume und Gebäude für freie Berufe des Gesundheits- und Heilwesens
-- Wohnungen für PersonalWohnungen für Personal
-- Anlagen für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienenAnlagen für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen
-- Handwerksbetriebe, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen (Frisöre, Wäscherei, Handwerksbetriebe, die der Versorgung der Bewohner des Gebietes dienen (Frisöre, Wäscherei, 
Schuhreparatur, Nähstube u. ä.).Schuhreparatur, Nähstube u. ä.).

7.7. Innerhalb des Plangebietes sind in den entsprechenden Teilbereichen nur Anlagen und Betriebe zulässig, deren Innerhalb des Plangebietes sind in den entsprechenden Teilbereichen nur Anlagen und Betriebe zulässig, deren 
Schallemissionen die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente Schallemissionen die in der folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LLEKEK gemäß DIN 45691 weder tags gemäß DIN 45691 weder tags
(6.00 Uhr – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) überschreiten.(6.00 Uhr – 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) überschreiten.

Teilbereich Teilbereich LLEK, tagsEK, tags  LLEK, nachtsEK, nachts

MI 1.1, MI 1.2, MI MI 1.1, MI 1.2, MI 1.31.3  48 dB   48 dB   38 dB 38 dB
MI MI 2.12.1  46 dB  46 dB  36 dB 36 dB
MI MI 2.22.2  46 dB  46 dB  36 dB 36 dB
MI MI 2.32.3  49 dB  49 dB  39 dB 39 dB
MI MI 33  51 dB  51 dB  41 dB 41 dB
MI MI 44  47 dB  47 dB  37 dB 37 dB

         Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente LEK erfolgt nach der DIN 45691 Ausgabe 2006-12 Abschnitt 5.         Die Prüfung der Einhaltung der Emissionskontingente LEK erfolgt nach der DIN 45691 Ausgabe 2006-12 Abschnitt 5.

8.8. Nachstehende Referenz-Immissionsorte (IO) sind den Teilbereichen zugeordnet:Nachstehende Referenz-Immissionsorte (IO) sind den Teilbereichen zugeordnet:

TeilflächeTeilfläche TeilbereichTeilbereich Bezugs-ImmissionsorteBezugs-Immissionsorte
gem. gem. GutachtenGutachten gem. gem. B-PlanB-Plan für für TeilbereichTeilbereich

TF TF 11 MI 1.1, MI 1.2, MI MI 1.1, MI 1.2, MI 1.31.3  IO 1 IO 1
TF TF 22 MI MI 2.12.1  IO 2 und IO 3 IO 2 und IO 3
TF TF 33 MI MI 2.22.2  IO 3 IO 3
TF TF 44 MI MI 2.32.3  IO 3 IO 3
TF TF 55 MI MI 33  IO 3 IO 3
TF TF 66 MI MI 44  IO 4 IO 4

9.9. Anlagen und Betriebe können Emissionskontingente LAnlagen und Betriebe können Emissionskontingente LEKEK von anderen Teilflächen übernehmen oder innerhalb von anderen Teilflächen übernehmen oder innerhalb
derselben Teilflächen umverteilen.derselben Teilflächen umverteilen.

10.10. Die öffentliche Grünfläche westlich der Brandenburger Straße mit der Zweckbestimmung „Park“ ist mit Die öffentliche Grünfläche westlich der Brandenburger Straße mit der Zweckbestimmung „Park“ ist mit 
Bäumen und Gehölzen zu gestalten.Bäumen und Gehölzen zu gestalten.

11.11. Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Park“ ist die Anlage von Wegen, Trockenmauern, Auf der öffentlichen Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Park“ ist die Anlage von Wegen, Trockenmauern, 
Spielplätzen, Terrassen, Brücken und sonstigen der Parkanlage dienlichen Nebenanlagen und Einrichtungen Spielplätzen, Terrassen, Brücken und sonstigen der Parkanlage dienlichen Nebenanlagen und Einrichtungen 
zulässig.zulässig.

12.12. Die Flächen für Stellplätze und Zufahrten auf den Mischgebietsflächen sind nur in wasser- und luftdurchlässigem Die Flächen für Stellplätze und Zufahrten auf den Mischgebietsflächen sind nur in wasser- und luftdurchlässigem 
Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Aufbau herzustellen. Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

13.13. Im Sondergebiet ist je angefangene 500 m² überbaute Fläche ein Laubbaum mit einem Stammumfang von Im Sondergebiet ist je angefangene 500 m² überbaute Fläche ein Laubbaum mit einem Stammumfang von 
mindestens 16 cm - gemessen in 1 m Höhe - und ein Strauch zu pflanzen.mindestens 16 cm - gemessen in 1 m Höhe - und ein Strauch zu pflanzen.

14.14. Die Zufahrt von der Brandenburger Straße zum Flurstück 418 ist als Fläche mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten Die Zufahrt von der Brandenburger Straße zum Flurstück 418 ist als Fläche mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten 
zugunsten der Nutzer des Flurstücks 418 festgesetzt.zugunsten der Nutzer des Flurstücks 418 festgesetzt.

15.15. Die Zufahrt von der Brandenburger Straße zum Flurstück 417 ist als Fläche mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten Die Zufahrt von der Brandenburger Straße zum Flurstück 417 ist als Fläche mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten 
zugunsten der Nutzer des Flurstücks 417 festgesetzt.zugunsten der Nutzer des Flurstücks 417 festgesetzt.
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1. Art der baulichen Nutzung1. Art der baulichen Nutzung
    (§ 9 Abs.1 Nr. 1 des BauGB, §§ 4,6 und 11 der BauNVO)    (§ 9 Abs.1 Nr. 1 des BauGB, §§ 4,6 und 11 der BauNVO)

3. Baulinien, Baugrenzen3. Baulinien, Baugrenzen
    (§ 9 Abs.1 Nr. 2 des BauGB, § 23 der BauNVO)    (§ 9 Abs.1 Nr. 2 des BauGB, § 23 der BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung2. Maß der baulichen Nutzung
   (§ 9 Abs 1 Nr.1 des BauGB, § 16 der BauNVO)   (§ 9 Abs 1 Nr.1 des BauGB, § 16 der BauNVO)

4. Verkehrsflächen4. Verkehrsflächen
    (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)    (§ 9 Abs.1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5. Grünflächen5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB) (§ 9 Abs. 1 Nr.15 BauGB)

MIMI

SOSO

ÖVÖV

ÖGÖG

IO 3IO 3

BDBD

Grenze des räumlichen GeltungsbereichsGrenze des räumlichen Geltungsbereichs

Bemaßung in MeternBemaßung in Metern

Erhalt von BäumenErhalt von Bäumen

Bezeichnung der TeilbereicheBezeichnung der Teilbereiche

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalbAbgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb
von Baugebietenvon Baugebieten

Einzelanlagen, die dem DenkmalschutzEinzelanlagen, die dem Denkmalschutz
unterliegenunterliegen

Umgrenzung von Bereichen mitUmgrenzung von Bereichen mit
BodendenkmalenBodendenkmalen

MI 2.1MI 2.1

Umgrenzung von Gesamtanlagen, die demUmgrenzung von Gesamtanlagen, die dem
Denkmalschutz unterliegen (Flächendenkmal)Denkmalschutz unterliegen (Flächendenkmal)

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zumit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu
belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zurFlächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft Entwicklung von Natur und Landschaft 
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b  BauGB)    (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b  BauGB)

7. Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmal-7. Regelungen für die Stadterhaltung und den Denkmal-
    schutz     schutz (§ 9 Abs. 6 BauGB)(§ 9 Abs. 6 BauGB)

DD

Referenz-Immissionsorte IO 1 bis IO 4Referenz-Immissionsorte IO 1 bis IO 4

3,03,0

FDFD

a.a. Für bauliche Maßnahmen an den Gebäuden und der Hofanlage der ehemaligen „Tuchfabrik Carl Schäfer“ auf demFür bauliche Maßnahmen an den Gebäuden und der Hofanlage der ehemaligen „Tuchfabrik Carl Schäfer“ auf dem
Grundstück Leipziger Straße 57 sowie Kirchplatz 11 (Wohnhaus) und Naundorfer Straße 4 (Wohnhaus)  gelten dieGrundstück Leipziger Straße 57 sowie Kirchplatz 11 (Wohnhaus) und Naundorfer Straße 4 (Wohnhaus)  gelten die
Auflagen der Denkmalschutzbehörden.Auflagen der Denkmalschutzbehörden.

b.b. Das Plangebiet wird vom Bodendenkmal Nr. 20266 (Mittelalterlicher Stadtkern von Finsterwalde) berührt. Alle Das Plangebiet wird vom Bodendenkmal Nr. 20266 (Mittelalterlicher Stadtkern von Finsterwalde) berührt. Alle 
erdbewegenden Baumaßnahmen bedürfen der Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde.erdbewegenden Baumaßnahmen bedürfen der Erlaubnis der unteren Denkmalschutzbehörde.

c.c. Der Geltungsbereich des B-Planes liegt teilweise im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen „GestaltungssatzungDer Geltungsbereich des B-Planes liegt teilweise im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen „Gestaltungssatzung
und Satzung zur Reduzierung der Abstandsflächen Stadtkern Finsterwalde“, festgesetzt durch Beschluss vom und Satzung zur Reduzierung der Abstandsflächen Stadtkern Finsterwalde“, festgesetzt durch Beschluss vom 
25.06.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde Nr. 10/2005).25.06.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde Nr. 10/2005).

d.d. Der Geltungsbereich des B-Planes liegt teilweise im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen Erhaltungssatzung nachDer Geltungsbereich des B-Planes liegt teilweise im Geltungsbereich der rechtsverbindlichen Erhaltungssatzung nach
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, festgesetzt durch Beschluss vom 23.11.2005 (bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, festgesetzt durch Beschluss vom 23.11.2005 (bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt
Finsterwalde Nr. 13/2005).Finsterwalde Nr. 13/2005).

e.e. Der Geltungsbereich des B-Planes liegt vollständig im Geltungsbereich des förmlich festgesetzten Der Geltungsbereich des B-Planes liegt vollständig im Geltungsbereich des förmlich festgesetzten 
Sanierungsgebietes „Innenstadt“ festgesetzt durch Beschluss vom 25.06.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt für dieSanierungsgebietes „Innenstadt“ festgesetzt durch Beschluss vom 25.06.2003 (bekannt gemacht im Amtsblatt für die
Stadt Finsterwalde Nr. 7/2003).Stadt Finsterwalde Nr. 7/2003).

f.f. Die der Geräuschkontingentierung zugrunde liegende DIN 45691 Ausgabe 2006–12 kann bei der Stadt Finsterwalde,Die der Geräuschkontingentierung zugrunde liegende DIN 45691 Ausgabe 2006–12 kann bei der Stadt Finsterwalde,
Schloßstraße 7 / 8 in 03238 Finsterwalde eingesehen werden.Schloßstraße 7 / 8 in 03238 Finsterwalde eingesehen werden.

RECHTSGRUNDLAGENRECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletztBaugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193)geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193)
unter Beachtung der Überleitungsvorschriften des § 233 Abs. 1 Satz 1 BauGB 2017unter Beachtung der Überleitungsvorschriften des § 233 Abs. 1 Satz 1 BauGB 2017

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S.
132)132) zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 4.5.2017 I 1057zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 4.5.2017 I 1057
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PLANZEICHENERKLÄRUNGPLANZEICHENERKLÄRUNG

TEXTLICHE FESTSETZUNGENTEXTLICHE FESTSETZUNGEN

KATASTERVERMERKKATASTERVERMERK

ORIGINALMASSSTAB 1 : 1000 ORIGINALMASSSTAB 1 : 1000 (A1)(A1)

VERFAHRENSVERMERKEVERFAHRENSVERMERKE

                                                                    Siegel                                                                  ..................... (ÖbVI U. Salzmann)                                                                     Siegel                                                                  ..................... (ÖbVI U. Salzmann) Finsterwalde, den ......................Finsterwalde, den ......................

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom JuniDie verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom Juni
2016 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze2016 und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze
vollständig nach.vollständig nach.
Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. DieSie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die
Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.
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architektur- stadt und dorfplanungarchitektur- stadt und dorfplanung

TK 10, ©Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg  http://www.geboasis-bb.deTK 10, ©Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg  http://www.geboasis-bb.de

1. Der Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Westlich Brandenburger Straße"-Teil A1. Der Aufstellungsbeschluss für die 2. Änderung des Bebauungsplanes "Westlich Brandenburger Straße"-Teil A
wurde am 28.09.2016 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst..wurde am 28.09.2016 von der Stadtverordnetenversammlung gefasst..

Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Der BürgermeisterDer Bürgermeister

2. Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Westlich Brandenburger Straße"-Teil A wurde am ...............................2. Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Westlich Brandenburger Straße"-Teil A wurde am ...............................
von der Stadtverordnetenversammlung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurdevon der Stadtverordnetenversammlung als Satzung beschlossen. Die Begründung zum Bebauungsplan wurde
mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ............................ gebilligt.mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ............................ gebilligt.

Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Der BürgermeisterDer Bürgermeister

3. Die 2. Änderung der Bebauungsplansatzung „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A wird hiermit3. Die 2. Änderung der Bebauungsplansatzung „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A wird hiermit
ausgefertigt.ausgefertigt.

Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Der Bürgermeister Der Bürgermeister 

4. Die Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A4. Die Satzungsbeschluss der 2. Änderung des Bebauungsplanes „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A
sowie die Stelle bei der der Plan und seine  Begründung auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeitensowie die Stelle bei der der Plan und seine  Begründung auf Dauer während der öffentlichen Sprechzeiten
(Servicezeiten) von jedermann eingesehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind(Servicezeiten) von jedermann eingesehen werden können und über deren Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am .................................. im Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde (Finsterwalder Stadtanzeiger) bekanntam .................................. im Amtsblatt für die Stadt Finsterwalde (Finsterwalder Stadtanzeiger) bekannt
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie aufgemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften sowie auf
die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchendie Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(§ 44 BauGB) hingewiesen worden.(§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die 2. Änderung des Bebauungsplans „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A ist am.............................. inDie 2. Änderung des Bebauungsplans „Westlich Brandenburger Straße" - Teil A ist am.............................. in
Kraft getreten.Kraft getreten.

Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Finsterwalde,  den   .................                            (Siegel)  Der BürgermeisterDer Bürgermeister
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ches Gebäudeches Gebäude

ÜberdachungÜberdachung

Treppe mit Kennz.Treppe mit Kennz.

d. Steigrichtungd. Steigrichtung

StraßenbegrenzungStraßenbegrenzung

Mauer freistehendMauer freistehend

StützmauerStützmauer

Nutzungs-/Befesti-Nutzungs-/Befesti-

gungsartenwechselgungsartenwechsel

Zaun allg.Zaun allg.

HolmengeländerHolmengeländer

LeitplankeLeitplanke

LaubbaumreiheLaubbaumreihe

NadelbaumreiheNadelbaumreihe

Hecke freistehendHecke freistehend

ElektroleitungElektroleitung

WegbegrenzungWegbegrenzung

FlurstücksgrenzeFlurstücksgrenze

FlurgrenzeFlurgrenze

Stahlrohrmast mit LampeStahlrohrmast mit Lampe

Betonmast mit LampeBetonmast mit Lampe

Stahlgittermast allgemeinStahlgittermast allgemein

Betonmast allgemeinBetonmast allgemein

Stahlrohrmast allgemeinStahlrohrmast allgemein

Holzmast allgemeinHolzmast allgemein

SchachtSchacht

(eckige Abdeckung)(eckige Abdeckung)

SchachtSchacht

(runde Abdeckung)(runde Abdeckung)

KilometersteinKilometerstein

an Straßenan Straßen

Ampel freistehendAmpel freistehend

VerkehrszeichenVerkehrszeichen

Schild - eckigSchild - eckig

EinzelgebüschEinzelgebüsch

Denkmal, MahnmalDenkmal, Mahnmal

LichtschachtLichtschacht

Nadelbaum aufgemessenNadelbaum aufgemessen

Laubbaum aufgemessenLaubbaum aufgemessen

PolygonpunktPolygonpunkt

Trigonometrischer Pkt.Trigonometrischer Pkt.

(Boden)(Boden)

Legende BestandLegende Bestand

Schieberkappe WasserSchieberkappe Wasser

Schieberkappe GasSchieberkappe Gas

StraßenablaufStraßenablauf

Einlauf/GullyEinlauf/Gully

SchaltschrankSchaltschrank

Schranke DrehpunktSchranke Drehpunkt

HöhenbolzenHöhenbolzen

OberflurhydrantOberflurhydrant

UnterflurhydrantUnterflurhydrant

Schornstein freistehendSchornstein freistehend

vermarkter Grenzpunktvermarkter Grenzpunkt

kartiert/digitalisiertkartiert/digitalisiert

Grenzpunkt vorgefundenGrenzpunkt vorgefunden

GrenzknickpunktGrenzknickpunkt

unvermarktunvermarkt

Signatur MischwaldSignatur Mischwald

Signatur NadelwaldSignatur Nadelwald

Signatur LaubwaldSignatur Laubwald

Einzelsignat. GebüschflächeEinzelsignat. Gebüschfläche

Einzelsignatur GartenEinzelsignatur Garten

Einzelsignatur GrünlandEinzelsignatur Grünland

Signatur Grünland, WieseSignatur Grünland, Wiese

HaltestellenschildHaltestellenschild

FahnenstangeFahnenstange

SONSTIGE PLANZEICHENSONSTIGE PLANZEICHEN
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